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Satzungsänderung beschlossen!

Liebe Frankenbund-Mitglieder,

auf dem letzten Bundestag in Bamberg ist am 13. November 2021 mit Zustimmung der 
Delegierten die Satzung des Frankenbundes in § 22 geändert worden. Mit dieser Sat-
zungsänderung reagiert der Frankenbund auf seine erfolgreiche Ausbreitung in Tauber-
franken seit dem Jahr 2011.

Die neue Fassung des § 22 lautet: 
„Für das Gebiet der bayerischen Regierungsbezirke Oberfranken, Mittelfranken und Un-
terfranken werden je ein Bezirksvorsitzender und ein stellvertretender Bezirksvorsitzender 
gewählt, für das Gebiet von Südthüringen und von Tauberfranken kann ein Bezirksvor-
sitzender gewählt werden. Der Bezirksvorsitzende fördert die Arbeit des Bundes innerhalb 
seines Bezirks.“

Damit gehört der Bundesleitung ab der Wahlperiode 2021–2023 auch ein Vertreter aus 
Tauberfranken an. Zum neuen Bezirksvorsitzenden von Tauberfranken wählten die De-
legierten einstimmig Herrn Dr. Jürgen Gernert, 1. Vorsitzender des HKV Großrinder-
feld. Die Bundesleitung heißt das neue Mitglied herzlich willkommen und freut sich auf 
einen regen Austausch mit ihm.

Hinweis in eigener Sache:

Unsere Bundesgeschäftsführerin Frau Dr. Bergerhausen 
geht am 31. August 2022 in den Ruhestand!

Informationen zur Neubesetzung der Bundesgeschäftsstelle �nden Sie 
ab Anfang Mai 2022 

auf unserer Homepage unter: 
www.frankenbund.de


